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Beitrag zur Diskussionsrunde: „Hauptsache Arbeit“ am Samstag, dem 15.Mai 2004 auf dem Perspektivenkongress: „Es geht auch anders! Perspektiven für eine andere Politik“ 14. – 16. Mai 2004 

Es gilt das gesprochene Wort

1. Das Mysterium des Merkmals „Geschlecht“ in der Arbeitsmarktpolitik

Wir können nicht so tun, als habe es vor den sog. „Hartz-Reformen“ keine rot-grüne Arbeitsmarktpolitik gegeben. Schon das Job-Aqtiv Gesetz von 2001 beschwört das Mysterium des Gender Mainstreaming.  Schon damals haben u.a. die Sprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen festgestellt:

„vermisst (wurden( u.a. geschlechtergerechte Förderinstrumente und ein wirksames Controllingverfahren zur Umsetzung des Ziels der paritätischen Verteilung sowie der gezielten Förderung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Die guten Absichten bleiben Kosmetik, ... Von der Bundesregierung erwarten wir mehr als ein Make-up.

Inzwischen mussten wir erfahren, dass die sicherlich gut gemeinte aber nicht zu Ende durchdachte Frauenförderquote sogar zu kontraproduktiven Ergebnissen führte.

Gender Mainstreaming zieht sich wie ein roter Faden durch die vier modernen Gesetze, wie ich die Gesetze über moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt polemisch bezeichnen möchte.

Mit den Worten: „Die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt beachten und fördern“ ist die Präambel des Hartz-Konzepts überschrieben. Darunter heißt es (auszugsweise):

„...Eine Voraussetzung für das Erreichen eines hohen Beschäftigungsstandes und einer sich ständig verbessernden Beschäftigungsstruktur ist die Chancengleichheit von Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt.

...

Aktivierende Arbeitsmarktpolitik ... befähigt zum Anpassen an den Strukturwandel, fördert variable Arbeitsverhältnisse und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sichert die Übergänge zwischen Familien- und Erwerbsphasen ab und ermöglicht Frauen wie Männern eine eigenständige Existenzsicherung.

Dies ist bei der anschließenden Umsetzung der vorliegenden Vorschläge zu beachten.

Ähnliche Formulierungen finden sich in allen 4 Gesetzen.  Doch wo „Gender“ draufsteht ist noch lange nicht „Gender“ drin, dies werde ich gleich anhand einiger Maßnahmen belegen. 

Möglicherweise glaubt aber die Bundesregierung an Gender Mainstreaming als Mysterium: Das Volk möge bitte bereits den guten Willen für die gute Tat nehmen (frei nach Jürgen Becker).

Doch durch die Benennung von Gender Mainstreaming in Präambeln oder Generalklauseln wird keine Geschlechtergerechtigkeit herbeigeführt, besonders dann nicht, wenn sich die Protagonisten der neuen Arbeitsmarktpolitik von den Vorteilen der Geschlechterrollenverteilung leiten lassen: „und drinnen waltet die züchtige Hausfrau“
2. Das Mysterium der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen

Jahrelang haben Frauenpolitikerinnen aller Parteien darauf hin gearbeitet, dass Frauen auch im Rahmen einer Partnerschaft die Möglichkeit haben, sich eigenständige soziale Sicherung aufzubauen und somit die Abhängigkeit vom Ehegatten zu vermindern. Einige Bemühungen waren dabei in Ansätzen erfolgreich (Rentenrecht, Aufbau von Altersvermögen), in anderen Bereichen sind die Forderungen an dem Widerstand der Pfründebewahrer gescheitert (Individualbesteuerung). Insgesamt aber wähnten wir uns auf einer Einbahnstraße in Richtung eigenständiges Existenzsicherungsrecht. Mit der in der Arbeitslosenhilfereform lebendig gewordenen Agenda 2010 wurde auf dieser Straße nun ein „Gesperrt“ Schild, „Anlieger frei“ aufgestellt, der Rest muss umkehren. 

Die Bildung von „Bedarfsgemeinschaften“ führt zu einer Zementierung gegenseitiger Abhängigkeiten. Die Abhängigkeit der wirtschaftlich schwächeren Teile (Kinder und in der Regel Frauen) ist deutlich höher als umgekehrt. Die Bedarfsgemeinschaft wird  unabhängig von einer bestehenden Ehe gebildet. Die Einkommensgrenzen für Partnereinkommen wurden gegenüber bisherigen Regelungen deutlich abgesenkt. Wer einen verdienenden (von „gut verdienend“ kann anhand der Einkommens- und Vermögensgrenzen wohl kaum gesprochen werden) Partner hat, hat keinen Anspruch auf eine eigene Leistung, sprich eigenes Geld. 

Nun könnte man darüber in einer Institution wie der Ehe, in der sich die Partner immerhin dazu verpflichtet haben, sich gegenseitig Unterhalt zu leisten, darüber noch geteilter Meinung sein.  Schwerwiegend sind jedoch die Folgen, wenn jemand nicht das Kriterium der „Hilfebedürftigkeit“ erfüllt: Zahlreiche Maßnahmen, Hilfen und weitere Leistungen sind an den Status des Leistungsbezugs geknüpft. Altersvorsorgevermögen wird nur unzureichend geschützt. Das wirkt sich besonders für Frauen verheerend aus. Viele Frauen sind auf zusätzliche Alterseinkünfte dringend angewiesen, da sie wegen der Kindererziehung nur über geringe eigene Rentenansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung verfügen. Bisher kaum bekannt ist auch, dass, wer wegen eines zu hohen Einkommens des Ehepartners kein Arbeitslosengeld II bekommt, aus der Rentenversicherungspflicht herauskatapultiert wird – auch wenn vorher jahrelang Beiträge in die Sozialversicherungen eingezahlt wurden.

Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch die Eingliederungsvereinbarung. In § 15 Absatz 2 SGB II heißt es dazu: „In der Eingliederungsvereinbarung kann auch vereinbart werden, welche Leistungen die Personen erhalten, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft leben“. Wie haben wir uns das vorzustellen? Der langzeitarbeitslose Haushaltsvorstand (= Ehemann) vereinbart mit dem Fallmanager, dass seine Partnerin ab nächster Woche einen Putzjob annehmen wird? So lese ich es.

Eine Frau, die wegen des Einkommens ihres Partners keinen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II hat, fällt aus dem System des Förderns und Forderns einfach heraus. Und das ist so gewollt, wie Wolfgang Clement im Herbst vergangenen Jahres eindrucksvoll zum besten gab:

"Wer genau hinschaut, der wird erkennen, dass die neuen Vermittlungs- und Zumutbarkeitsregeln bewirken werden, dass wir uns auf die wirklichen Jobsucher konzentrieren. Einmal drastisch gesprochen: die Ehefrauen gutverdienender Angestellter oder Beamter akzeptieren einen Mini-Job oder müssen aus der Arbeitsvermittlung ausscheiden."
An das Mysterium der eigenständigen Existenzsicherung von Frauen glauben wohl nur noch die Frauenpolitikerinnen in der Regierungskoalition, denen ich den guten Willen keineswegs absprechen will.

3. Das Mysterium der „Jobmaschine Minijobs“

Die Minijobs sind das Erfolgsmodell der Bundesregierung schlechthin. Darauf ist man sogar stolz, obwohl man in den Wahlprogrammen 1998 noch versprochen hatte, diese Form der Beschäftigung abzuschaffen oder zumindest deutlich einzuschränken. Die Frauenpolitikerinnen konnten sich nicht durchsetzen. Heute ist der Minijob so attraktiv, dass er für Langzeitarbeitslose einen zumutbaren Ersatz für existenzsichernde Beschäftigung darstellen soll. 

Da Minijobs vorwiegend im Dienstleistungsbereich bestehen bzw. durch Umwandlung regulärer Beschäftigung entstehen, werden vor allem langzeitarbeitslose Frauen diese Tätigkeiten annehmen müssen. Das Lohnniveau ist oft so gering, dass um die Grenze von 400 Euro zu erreichen, deutlich mehr als 15 Stunden pro Woche gearbeitet werden muss. (Die bisherige Geringfügigkeitsgrenze von 15 Stunden gilt nicht mehr). 15 Stunden ist die magische Zahl, ab der eine Beschäftigte/ ein Beschäftigter nicht mehr als arbeitslos gilt. Und wer nicht arbeitslos ist, hat auch keinen Anspruch auf „Fördern und Fordern“. Allenfalls ergänzende finanzielle Leistungen dürften noch in Frage kommen. Auf dies Weise wird das Phänomen der „working poor“  begünstigt.

Mit der Schaffung von Sonderregelungen für haushaltsnahe Dienstleistungen werden fast ausschließlich Frauen zu noch einmal schlechteren Arbeitsbedingungen als im normalen Minijob beschäftigt. 

4. Das Mysterium der Förderung von Wiedereinsteigerinnen

Dieses Mysterium hat seinen Ursprung im 3. modernen Gesetz. Dieses Gesetz blieb in der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet, beschäftigt es sich doch in 124 Artikeln (zum Vergleich: Hartz IV hat 61 Artikel) über weite Strecken mit dem Umbau der Arbeitsverwaltung.

Zur Erläuterung des Gesetzes gab es auch eine Kurzversion. Hier gibt es zwei Kapitel mit den Namen: „Leistungsrecht der Arbeitslosenversicherung vereinfachen“ und „Einsatz der arbeitsmarktpolitischen Instrumente vereinfachen“. Bei genauer Lektüre mit frauenpolitischer Brille erscheint der Begriff der „Vereinfachung“ als Euphemismus für „Frontbegradigung“, denn es handelt sich um  eine ganze Reihe von Kürzungen und Verschlechterungen für Frauen. Hierzu gehört auch die Neufassung des § 8b SGB III, Leistungen für Berufsrückkehrer: „Berufsrückkehrer sollen die zu ihrer Rückkehr in die Erwerbstätigkeit notwendigen Leistungen der aktiven Arbeitsförderung unter den Voraussetzungen dieses Buches erhalten. Hierzu gehören insbesondere Beratung und Vermittlung sowie die Förderung der beruflichen Weiterbildung durch Übernahme der Weiterbildungskosten.“ 

Bisher vorhandene Rechtsansprüche werden relativiert, die Weiterbildung auf die Übernahme von Lehrgangskosten reduziert.

Die „Vereinfachungen“ im Einzelnen:

· Erleichternde Bedingungen für die Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen für Berufsrückkehrerinnen entfallen. 

· Der Rechtsanspruch auf einen Eingliederungszuschuss entfällt. Eingliederungszuschüsse werden künftig ein Kann-Leistung werden. Dies ist besonders bedauerlich vor dem Hintergrund, dass dieses arbeitsmarktpolitische Element sich nach den Eingliederungsbilanzen als besonders wirkungsvoll herausgestellt hat, gleichwohl Frauen auch bisher nur unterdurchschnittlich davon profitierten.

· Existenzgründungszuschüsse und Überbrückungsgeld können Berufsrückkehrerinnen als Nichtleistungsbezieherinnen nicht erhalten

Aber mit dem Verbleib der Berufsrückkehrer im Gesetz wie oben zitiert wird zumindest das Mysterium der Förderung der Wiedereinsteigerinnen aufrecht erhalten.

Frauenförderung wird auf diese Art jedoch nicht betrieben. Für Frauen gilt nach der Arbeitslosenhilfereform der Leitsatz: Hauptsache Arbeit -  und wenn es die unbezahlte Hausarbeit ist.

5. Das Mysterium des Förderns und Forderns

Es wären an dieser Stelle weitere zahlreiche Details aufzuführen, die den Rahmen der Veranstaltung sprengen würden. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen hat eine Arbeitshilfe mit frauenpolitischen Auswirkungen der Reformen zusammengestellt, die in Kürze aktualisiert werden wird, nachzulesen auf der Internet-Seite www.frauenbeauftragte.de 

Die Grundsätze des Förderns und Forderns stellen ein weiteres bedeutsames Mysterium dar. Der Gedanke daran, fördern zu wollen, steht für die gute Tat. 

Ein Mysterium reicht jedoch nicht aus. Taten sind gefragt:

· Dazu gehört vor allem eine „armutssichere“ Leistung. Das  vorgesehene Niveau dient dazu, langzeitarbeitslose Menschen in die Armut zu drängen. Die Pauschalen orientieren sich nicht an tatsächlichen Bedarfen sondern an fiskalischen Rechengrößen.

· Ferner müssen die Gesetze, die Ausführungsbestimmungen und die Zielvereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit einer konsequenten Prüfung auf Geschlechtergerechtigkeit unterzogen werden, diskriminierende Elemente sind zu streichen.

· Die paritätische Partizipation von Frauen an gesellschaftlichen Veränderungsprozessen und -maßnahmen als Schlüssel zum Abbau geschlechtsspezifischer Diskriminierung muss garantiert werden.
· Das eigenständige Existenzsicherungsrecht ist zu verankern, alle auf dem „Familienernährerprinzip“ aufbauenden Diskriminierungen sind zu beseitigen.

· Berufsrückkehrerinnen müssen zumindest in dem Umfang wie bisher gefördert werden.

· Im Niedriglohn- und Geringfügigkeitsbereich ist volle Sozialversicherungspflicht einzuführen. 

· Statt der vorgesehenen „Zwangsarbeit“ ist ein abgesicherter 2. Arbeitsmarkt zu schaffen.

Unter Berücksichtigung dieser Prämissen kann die Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe sozialpolitisch und frauenpolitisch sinnvoll sein und das Paradigma des Förderns und Forderns mit Leben gefüllt werden.
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